
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

Kundmachungsorgan 

BGBl. III Nr. 86/1999 

§/Artikel/Anlage 

Art. 288 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1995 

Außerkrafttretensdatum 

30.11.2009 

Text 

ARTIKEL 288 (ex-Artikel 215) 

Die vertragliche Haftung der Gemeinschaft bestimmt sich nach dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag 
anzuwenden ist. Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Gemeinschaft den durch ihre Organe oder 
Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, 
die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

Absatz 2 gilt in gleicher Weise für den durch die EZB oder ihre Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit 
verursachten Schaden. Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der Gemeinschaft bestimmt sich 
nach den Vorschriften ihres Statuts oder der für sie geltenden Beschäftigungsbedingungen. 


